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Vubcrnml - Verlautbarungen.
Z. 87,8. (3) .-"l 4014. Nr. 13331.

Concurs - Kundmachung.
Bei dem Rechnungs - Departement der k. k.

technisch-administrativen General - Direction für
die Staatseisenbahnen zu Wien, ist cine technische
Rechnungs-Nevidentenstelle erster Classe, mit der
Besoldung von «00 fl. und dem Quartiergclde
von 200 fl. jährlich, oder im Falle diese Stelle
einem hierämtlichen technischen Rcvidenlcn l l .
Classe, mit 800 fl. Besoldung und 140 si. Quar-
ticrgeld jährlich, im Wege der Beförderung und
die hiedlnch offen werdende Revidcntenstclle 2.
Classe, einem Revldenten derselben Classe mit
700 si. Besoldung im Wege der graduellen Vor-
rückung; endlich die aus solche Weise in Erledi-
gung kommende Revidentenstelle zweiter Classe,
einem Reuidentcn 3. Classe mit «00 fl. und be-
ziehungsweise 500 si. C. M . , und einem Quar-
ticrgelde von 120 st. jahrlich, zu Theil werden
sollte, eine Nevidentenstclle 3. Classe, mit einer
Besoldung von IM> fl. und einem Ouartiergelde
von 120 st. C. M . jahrlich, zu besetzen. — Die-
jenigen, im Staatsdienste befindlichen Individuen
und Aerarial-Ouiescenten, welche einen dieser
Dienstpostcn zu erhalten wünschen, haben ihre,
mit den Zeugnissen über die absolvirten techni-
schen Studien, so wie mit den Documenten
über ihre bisherige Geschäfts - Verwendung über-
haupt und in technischen Rechnungsgeschaftcn
insbesondere zu belegenden Gesuche im vorge-
schriebenen Dienstwege längstens bis 30. Juni
l. I . bei der k. k. General-Direction für die
Staatseisenbahnen zu Wien zu überreichen, zu-
gleich aber alizugeben, ob, und im bejahenden
Falle, in welchem Grade sie mit einem Beamten
der General-Direction für die Staatscisenbahnen
verwandt oder verschwägert sind. — Von der
k. k. General - Direction für die Staatseisenbahnen.
Wien den 2 i . Mai 1846.

Z. 857. (8) Nr. 12324.
V e r l a u t b a r u n g .

Vom Beginne des 2. Semesters des
Vcrwalcunqs - Jahres l k " / ^ , s,,^ nachstc«
!)el,0e kralnlsche und karntxelische SllldtN-
lcnstllcungen wieder zu besetzen, u„o zwar:
/V H r a l n i s c h e S l i f t u n g c n. - l ) Die
vom Jakob Anton Fanzoi errichtete Eti f tunq,
im d^rm^li^cn Jahres. Enrage von 85 si.
C. M. — Diese ist dessimmt für einen ar-
men Studenten aus dem Bürger.- oder Bauern-
stände in Krain. — Der Stiftunqsaenuß ist
auf kei»e Studienadlhrilung beschrällkl. —
Das Patronatsrccht wird vom Gudcrnium
ausgeübt. — 2) Die vom verstorbenen pens.
Hauptmann . Auditor, Benjamin Iellouschcg
<Kdlen v.Fichtenan, errichlece F-imilisl, - St i f -
tung, im dermaligen Jahres- Ornage ron 12
fi, C. M — Zum Grousse ders.ldcn ist be-
rufen ein studierender Jüngling aus der Fa-
milie des Stifters, wenn er sich auch erst in
der Normalschule l'efi>l0lt.— Bei mehreren sol-
chen kompetenten h<tt der Aermste der Fami«

lie oder Seitenrer'vandte den Vorzug.
Sollte cden kein Individuum aus der Ver-
wandtschaft studieren, so kann in di.s<-m Falle
und in so l^ngc kl in Anverwandter die S tu-
dien beginnt, dieselbe auch v^n einem armen,
aus der Kreiöstadt Neustadtl gebürtigen S tu -
dierenden und unter nnhreren von jenen, der
den bessern Scudltnfmtgana, macht, genossen wer-
den. — Das Patronatsrccht steht dem Älte-
sten der Familie, cinverständlich mit dem je<
Willigen Herrn Probstcn oder Vorsteher des
Capitels zu Neustadtl zu. — Der Genuß ist
auf keme Studien und keinen Ort deschrankt.
— 3) Die vom Valentin Hozhevar errichtete
St i f tung, im dermaligel, Erlrage von 33 ft.
54 kr. C. M . , zu welcher ein Studierender
aus des St i f t , rs - Verwandsschaft, in Ermang«
lu«g dessel^tn sodann cm aus der Laibacler
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Vorstadt Krakau gebürtige." Studierender mit
der Vell>si>cvtung berufen lst, in jedem Mo^
note zweim U zur Beichte zu gchen und aUe
Wochen cj h. M'ssen beizuwohnen. — Der
Gennß ist auf keine Studienabtheilung un0
Ort beschränkt. - Das Präsentationsrecht
steht dem tiiesiqen f. b. Ordinariate zu.
H) Bei der Mo>iteqna»a'schen Stiftung der l .
Platz, im dermalia/n Jahres - Ertrage voll 7^
si. 42 kr. C. M . — Zum Gemisse dieser
Stiftung sind berufen arme Studierende in
Laibach. — Das Verleihungsrecht übt dieses
Gubernium auS — 5) Die Daniel Omersa'-
sche Lt is iung, im dermaligen Iahr ls - Ertrage
von 29 st. C. M . , zu welcher berufen sind
vor Allcn .-,) Studierende aus de6 Stifters
Verwandtschaft; bei deren Abgang sodann d)
arme, zum Musiklernen taugliche Studierende
von der Ktact Mottling gebürtig; in deren
Ermanglung endlick e) arme Studierende
von Krain überhaupt. — Der Genuß dieser
Stiftung ist auf kslne Studicnabthellung
und Ort beschränkt. — Das Präsentalions-
recl't steht dem nächsten Verwandten dcs
St i f ters, dermalen der Frau Ios-pha Passe-
rer zu. — 6) Die vom Johann Markus
Freiherrn uonRossvti, Bischof zu Pedina, cr-
richiete St i f lung, im dermaligen Erlrage von
20 si. 52 kr. C. M . , für einen studierenden
Knaben überhaupt, der diese jedoch nur in den
Gymnasialstuoitn genießen kann. — Das Ver»
leihilngsrccht übt bei dem erfolgten Auüster-
ben der Freiherr von Nojseti'schen Familie die.
ses Gubernium aus. — 7) Die vom Dr. Georg
Suppan, gewesenen Domherrn, errichtete 2.
Stiftung , im dermaligcn Jahres - Ertrage von
63 st. l5 kr. C. M . - Zum Genusse dieser
Stiftung ist berufen ein aus der Pfarr S t .
Mart in unter (Aroßkahlenbcrg in den Dörfern
S t . Mart in, Mittergamling o5cr Untergam'
ling geborener, armer, gutgesilteter und in den
Studien guten Fortgang machender Jüngling.
-—- I n Ermanglung eines solchen sodann ein
ssutgesitteter Jüngling, der in jenen Dörfern ge-
boren ist, welche schon imIahre »820 z"r Vor-
stadtpfarre S t . Petlr oder Marienfeld die Getrei-
de - EoUectur abzureichen verbunden waren , d. l.
dieser Jüngling muß entluoder in einem der jetzt
zurVorstadtpfarre S t . Prtcr, Pfarr Marienfeld,
Vicariat Lipoglau, Vicariat Bresovitz, Localie
Rudnik, Localie Ieschza gehörigen, oder auch
in einem jener Dörfer geboren sey», welche
zur Nachbarschaft S t . Ulrlch in Dobruine, zur
Nachbarschaft St. Ulrich in Savogle und Bcs,

senza, zur Nachbarschaft Glinze, zur Nachbar-
schaft Nilsch und Kosarie, zur Nachbarschaft
S t . Martin zu Poos>„,r.ko und zur Nachbar-
schaft »t.Ehri l tvph , wozu einzig Unterschischka
jenseits der^andstraße gerechint wird, gchö'ren.
— Ditse st i f tung kann nur bis zur Vollen,
dung des 2. philosophischen Jahrganges genos-
sen werden. — D.,b Präscntationürecht steht
dem hiesigen fürsldischöft. Ordinariate zu. —
8. Aei eer Dl-. Joseph Stroy'schen Stiftung
dcr ijte Platz, im dermaligen Jahres-Engage
von l()5 ft. ts. M . , zu welcher beruf.» sind:
:») Die nächsten studierenden Anverwandten
des Stifters, und unter diesen jene, die slch durch
gute Aussuhlung und ^utcn Studien - Fort-
gang am meisten auszeichnen, in deren Er«
manglur.g sodann vorzugsweise brave, gut stu-
dierende, alls Pirkendorf, dem Geburtsorte des
Stifters gebürtige Jünglinge. Der Genuß ist
auf keine Studienal'lhellung und Ort bc«
schränkt. — Das Präsentationsrecht wird vom
hiesigen f. b. Ordinariate ausgeübt.— 9) Bei
der Gregor Tötcinger'schen Stiftung der 2te
Platz, im Jahres - Ertrage von 50 fl. C. M ,
welche bestimmt ist, für Studitrend? aus den
Pfarren Oberlaibach, oder Billichgratz, oder
Veldes gebürtig. — Der Genuß ist auf keine
Studienabthcilung oder Ort beschränkt. - -
Das Präsentationsrecht steht dem Bencficia«
ten zu Gchö'nbrunn im Oberlaibacher Bezirke
zu. — L K ä r n t l l e r i sch e S t i f tu n g. l 0.
Bei d r̂ Freiherr von Kö'llel'schen Stiftung
der lte Platz, im derinaligen I ah r . s . Ertrage
von 27 si. 5 " kr. lZ. M . - Diese Stiftung
ist bestimmt, vor Allem für Studierende aus
des Stiftcrö Verwandtschaft, in deren Er-
manglung sodann für Studierende überhaupt.
— Der Genuß derselben ist auf keine Studien«
abtheilung oder Ort beschrankt. Das Präsen-
talionsrecht wird von dem u. öst. Negierungs«
Couzipisten, I oh . Bap. Koller - Stabler, als
des Stifters Erbe, ausgeübt. Diejenigen Stu-
dierenden , welche eines dieser Stipendien zu
erhalten wünschen, haben für jedes abgeson»
dcrt, da auf altermative Gesuche keine Nück-
ficht genommen werden wird, einzuschreiten,
und ihre dicßfälligen, mit dem Taufscheine,
dem Armuthszcugnisse vom Jahre ! 8 ' l 6 , dann
dem Impfungs ' und den Schulzeugnissen vom
2ten Senuster des Schuljahres ' " V . ^ z und
dem Itcn Semester des Schuljahres ' " ^ / , ^
so wie im Falle, daß sie das Stipendium
aus dem Titel der Verwandtschaft in An-
spruch llchm.'N wollen , mit dem legalen
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Etammbaume und andern weilcrs erforderli-
chen Bcweiödocumentcn belegten O«sl,cl)c u»d
zwar bezüglich jener nä 3 , 7 und ö , unmit-
telbar del d<m l)i<sigen f. i . Oloinariare, de.
züqlich der übriq»»l ader im Wcqe der detlcssct,-
den Studicn. Dnectoratc. länastlnb vis Ende
Juni l. I . aichtl zu überreich»« —- Lai!»ach
am 26. Mai »6'!6. '

Homtlichc Verlautbarungen.
I . 853. (3) Nr. 1 l35.

L i c i r a t i u n 5 - E d i c t.
Das k. k. Bergamt zu Idria in Krain be-

darf für das künftige Militärjahr 1847 eine
Parthie weißer, mit 'Alaun ausgearbeiteter Schaf-
oder Hammelfellc von 8UW Stücken, und einer
Parthie brauner mit Garberlohe, für keinen Fall
aber mit Sumak ausgearbeiteter Felle von iUW
Stücken.

Die Vergebung dieser Lieferung wird in der
Art festgesetzt, daß diejenigen, welche dieselben
ganz oder zum Theile zu übernehmen gesonnen
sind, dicsifalls ihre schriftlichen versiegelten Preis-
offerte bis längstens Z7> Juni 184<l, zwölf Uhr
Mittags, an die k. k. Bergwerks - Productcn-
Vcrschleiß - Direction in Wien in der Art ein-
zusenden oder abzugeben haben, daß in demsel-
ben das Quantum, die Zeit, bis zu der sie solches
zu liefern sich verpflichten, und der Preis für den
Fall der Lieferung eines Theiles, oder des ganzen
Bedarfes genau anzugeben ist.

Diejenigen Offerte, welche nach dem oben
festgesetzten Termine anlangen, nmden.nicht mehr
berücksichtiget. lü^ '' «'»'̂  ^'i

Mündliche Anbote finden bei dieser Verstei-
gerung nicht Statt.

D i e Bed ingn i sse der L i c i t a t i o n
s ind f o l gende :

Erstens: Jeder Offerent hat bei der Ein-
sendung oder Abgabe seines schriftlichen Anbotes
auch zugleich ein Reugeld von :l«w fl. C M .
entweder bar bei der Verschleiß-Direction zu er-
legen, oder sich mit dem Depositen-Scheine der-
jenigen Aerarial- Cassa auszuweisen, bei welcher
er dieses Reugeld für Rechnung der Verschleiß'
Direction erlegt hat. Uebrigens werden auch An-
bote für kleinere Fell - Parthien angenommen,
und denjenigen, welche keine Lieferung erstehen,
das Reugeld von 3tttt fl. oder der dießfällige De-
positenschein gleich nach vollzogener Versteigerung
ausgefolgt werden.

Z w e i t e n s . Bleibt der Ersteher der Liefe-
rung für die erstandene Menge sogleich, das t. k.

Bergwerk in Idr ia aber erst nach der von Einer
hochlö'bl k. k. Hofkammer im Müuz- und Berg-
wesen erfolgten Ratification verbindlich.

D r i t t e n s . Zu dem Contract - Instrumente
hat der Erstehcr den classenmäßigen Stampel zu
stellen.

V i e r t e n s . Von der erstandenen, im Gelde
berechneten Fellen-Menge hat der Lieferant die
Caution mit entfallenden IU H bar zu erlegen,
und daher den, auf oaö zurückbehaltene Vadimn
dießfalls noch zu ergänzenden Betrag bar zu er-
setzen.

F ü n f t e n s . Die Größe der, mit Alaun
ausgearbeiteten weißen Bindfelle muß von der
Art seyn, daß jedes der ganzen und nicht durch-
löcherten Falle, der Mitte nach gemessen, wenig-
stens 22 (Zwanzig zwei) Wiener - Zoll Länge und
Breitenmaß enthalte; Felle mit einem oder zwei
Löcheln müssen ein größeres Längen- oder Brei-
tenmaß enthalten; Felle mit mehreren Löcheln,
oder deren Haarseite Ritzen oder Beschädigun-
gen hat, werden nicht angenommen. — Große
Felle werden angenommen, doch wird für selbe
keine größere Vergütung, wenn sie auch zu einem
doppelten Bunde geeignet waren, als für einfa-
che geleistet. Kleine Felle, die das bedungene
Maß nicht haben, oder steif und mit Fettflecken
behaftet sind, wcrdcn als unbrauchbar zurückge-
wiesen; diebraunen, mit Garbcrlohe ausgearbei-
teten Falle müssen der Mitte nach wenigstens 28
(Acht und zwanzig) Wiener Zoll messen.

Eechstens. Die Lieferung der Felle, wofür
der Preis auf die vollständige Stellung derselben an
Ort und Stelle nach Idria bemessen wi rd , hat
ln fünf einmonatlichcn Raten zu geschehen, so
zwar, daß vom Anfang September 184<l ange-
fangen, bis inc!. Jänner 1847, jeden Monat
N i W (Ein tausend sechs hundert) Stück weiße
Felle, und 8UU (Acht Hundert) Stück brauner
Felle Loco Idria gestellt werden müssen, widri-
gens das k. k. Bergamt Idria gleich nach Ablauf
eines jeden der fünf Lieferungs - Monate, wenn
die bedungene Fell-Anzahl mit Ende des Mona-
tes zu Idr ia nicht eingetroffen seyn wird, wenn
cs auch nicht in Verlegenheit um Fette wäre,
ohne weitere Einmahnung ermächtiget ist, sogleich
auf Kosten und Gefahr des Contrahenten die
abgängigen Felle um was immer für einen Preis
zu erkaufen, für diesen neuen Ankauf Fristen zu
bestimmen, und einen Vertrag auf Rechnung
des contractbrüchigen Lieferanten neuerdings mit
wem immer abzuschließen , und sich für allfällig
höhere Kosten, und für die sich etwa zum Nach-
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theile des Aerar5 ergebende Preis- Differenz an
der Caution sowohl, als auch an dem übrigen
Vermögen des Contrahenten zu erholen.

Sollten aber auch keine Preisdifferenzen dem
Aerar zu ersetzen seyn, so verfallt die Caution
dennoch, sobald der Kontrahent seine Contracts-
Verbindlichkeiten in was immer für einem Puncte
nicht erfüllt.

Dem Lieferanten bleibt es unbenommen, das
Quantum der Felle auch früher einzuliefern.

S ieben tens . Der Contrahent ist ver-
pflichtet, auch einen allfälligen Mehrbedarf an
Fellen für das Contractjahr 18-l? von höchstens
17 Percent des obigen einjährigen Quantums,
binnen 2 Monaten nach der von dem k. k. Idria-
ner Bergamte gemachten Bestellung, zu dem con-
lractmäßigen Preise einzuliefern.

Achtens. Die Felle werden zu Idria in
Gegenwart der mit diesem Geschäfte beauftrag-
ten Beamten durch sachkundige untersucht, (wo-
bei es dem Lieferanten frei steht, von seiner Seite
Jemanden zur Uebergabe der Felle zu bevollmäch-
tigen) die nicht qualitätmäßig befundenen wer-
den zurückgewiesen und bleiben zur Disposition
des Lieferanten liegen.

Neun tens Nach jeder Lieferung wird gê
gen classenmäßig gcstampelte Quittung der ent-
fallende Geldbetrag sogleich ausgefolgt werden.

Zehntens . Sollten zwei, oder mehrere
ganz gleiche Offerte einlangen, wird das Los zu
entscheiden haben, wem im Falle ihrer Annahme
die Lieferung zugl sprachen werden wird.

Vom k. k. illyrischen Oberdcrgamte und
Berggerichte Klagcnfurt den 2. Juni 18 Ui

Vermischte Verlautbarungen.
Z 865. O) Nr. I l 9 l .

E d i c t .

Von dem k. k. Nczilksgen'chte Egg ,md Krent.
berg wird hiemit kund gegeben: Es sey über die Zu-
schuft des hochlöblich,!, 5 t. Stadt- und L^nid»ech-
tes Laibach ddo, i l . April l l j<6 , Z 3l40, zur Voll-
ziehung der in der Ereculionssührung der Frau Ca-
rolina Pavich von Psaucntyal, gegen kndieas Igliisch
von Et . ^eit, I"'!. 2000 fi. c. 5. c., bewilligten cre-
lullven Leilbieiung der, dem Letziern gehörigen, zu
S t . Velt gelegenen, der Herrschaft E^g ob Pod,
petsch 5uk Ulb. Nr. 10 und Nett. Nr.' 5 dienstba.
ren, auf 4084 fi. 20 kr. geschätzten Ganzhube sam,nt
An- undZugehör, undderauf l9 fi. 30 kr. geschah-
ten gegilerischen Fahrnisse die Tagsatzungen auf den
2. Ju l i , aus t>en 3 August und aufdcn 3. September
d. I , jedesmal Vormittags 9 Uhr in loco dcs

Ercculen mit dem Anhange bestimmt worden, dasi
die Ganzhnde und die Fährnisse nur bei der dritte«
Fcilbietunq auch unt.r dem Schäßungswerthe hilllan»
gegeben werden.

Wozu Kauflustige mit dem Beisätze vora/Iaden
sind, daß man d«s ^chätzungsprotoloU, den^isuüd-
buchsernact und die Licitationvbedingnissc täglich hicr^
amts einsehen könne.

K. K. Be/,irlsgcricht Egg und Klembera am
29. April 1846. ' ' " ^ ^ ^

Z. 86 l . (2> Nr. 128l.
E d i c t .

Vom gefertigten Bezirksgerichte wird hiemit
öffentlich kund gemacht: daß in der Ercculioivsache
de6 Joseph Seidel, gegen ^liiabelh W , I ! , beide
ron Ncusiadll, ob dem Cistcln schuldiger 20 fi.
37 kr. c z. c., mit Bescheid vom heuiigen, i" die ere-
culive Fcilbietung des, der Letztem gehörigen, in Neu«
stadtl 5"K <̂ . ^cr. 23l gelegenen, der Slaocgült 9ieu-
stadtl »ul> .Rect. ^ir. 137 dienstbaren, genchllich auf
2740 fi. geschätzten Hauses sammt H a n i , An ' und
Zugrt)ör gewilliget, und hiezu der 6. Juli, der «.
Augultund der 7. September d. I . , ildebmaliron
3 blS 6 Uhr Nachmittags, mit d<m Beisätze bestimmt
worden sey, daß nur bei der dritten Liciiation auch
unter dem Schatzungspreise dieses Reale an den
Meistbietenden hintangeglben weiden wird.

DieSchätzung, Bcdmgnissc und dcrEriract können
hicramis eingesehen werden; jcder Licirant muß je-
doch vor gemachtem Anbote als Vadium 225 sl. dem
^'icitations ' Kommissär bar erlegen.

Bezirksgericht Rupcrtsyof zu Neustadtl den 28.
April !8^l6.

Z. 860. (2) Nr. !2UI.
E d i c t .

Von dem k. k. Nezirfögenchte Äüdinannsdorf
wird bekannt gemacht: M»» habe aus Ansuchen der
Ursula Tyoman'>chln Erben, durch Herrn Hr. Ero,
bath , die «nil Bescheide vom 16. September 184«,
Z, 26 l7 , bcwiuigte, sodann aber mit Bescheid vom
ü . Member l U ^ , ^ l . ^^,73, sistirtc creculive gti i -
diclung deo, dem AndlcasÄovakgehörigen, zu Slcin«
bü'chl 5ul, (i. ^ r . 69 gelegenen, der Hclrschaft ^)iad.
mannsdors dienstbaren, aus l40 fl. erecutiue geschatz»
ten Hauses, sammt An» und ^usehör, wegen, auS
dem Acrgltiche vom 22. Apnl l83 l schuldiger 2 lü f t .
2 kr. c. «. c. reassumirt, und zur Vornahme der-
selben die 3 Tagsatzungcn auf den l5. Juli , auf den
l7 . August und au, den l7. September l. I . , jeres-
mal um 9 Uhr früh. im Orte der Realität, mit dem
Beisätze angeordnet, daß dieselbe bei der ersten und
zweiten Tagsatzung um den Schätzungswert!) oder dar»
über, bei der dritten Tagsatzung auch unler dem
Schatzungäwcrthe hintangegebeu werden wi ld.

Das Scha'l-'Ungsprolocoll, der Grundbuch<ex-
tract und die Liciiationsdcdingnisse können yicramts
eingesehen werden.

K. K. Bezirksgericht Radmannsdorf am 26.
Apr i l ,84( i . l .
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Oubcrnial - Verlautbarungen.
Z. 87 , . ( !) Nr. 12758.

S u r r e n d e
über v e r l i e h e n e P r i v i l e g i e n . — Die
allgemeine Hofkammcr hat zu Folge eingelangten
hohen Hofkanzlei-Decrctcs vom 12. d . M . , Z.
15865, am 11. April d. I . , Z. 13411, die
nachfolgenden Privilegien zu verleihen befunden:
1. Dem Isak Taubeles, Hutmachcr, wohnhaft
in Prag, Nr. C. 741^l., für die Dauer von
einem Jahre, auf die Erfindung in der Erzeu-
gung der Filz- und Scidcnhüte, welche im We-
sentlichen darin bestehe, daß durch eine, bei der
Verfertigung der Hüte anzubringende, besondere
Art von Steife und Befestigung des Seidcnfel-
persauf dem Gerippe des Hutes, die Hüte über-
Haupt elastischer werden, sich besser und leichter
nach dem Kopfe formen, nicht leicht brechen und
längcr dauern; oe: Seidenhüten insbesondere aber
durch diese Art der Befestigung das Loslösen
des Seidenfelpers vom Filze oder der sonstigen
Unterlage ganz verhütet werde. — 2. Dem Carl
Hoffmann, Gutsbesitzer, wohnhaft in Prag;
dem Gustav Hoffmann, Gutsbesitzer, wohnhaft
in Prag , Nr. C. 287.12., und dem Georg Mai l -
bcck, wohnhaft in P rag , für die Dauer von
zwei Iahrcn, auf die Erfindung, Ziegeln von bis-
her nicht gekannter Güte und Dauerhaftigkeit mit
bloßem Steinkohlcnstaube in der Zeit von acht
bis zwölf Stunden auszubrennen. — 3. Dem
Jacob Franz Heinrich Hemberger, Verwaltungs-
Director, wohnhaft in Wien, S tad t , Nr. 785,
für die Dauer von zwei Jahren, auf die Ent-
deckung und Verbesserung einer eigenthümlichen
Zurichtung des Zeuges aus Reisstroh und der
Verfertigung von Papier und Pappendeckel aller
Art aus diesem Zeuge. —- 4. Dem Johann
Edcrle, bürgl. Handelsmann und befugtem Blech-
und Eiscnwaren-Fabrikant, wohnhaft in Frei-
stadt, Teschner Kreises in k. k. Schlesien, für
die Dauer von zwci Jahren, auf die Erfindung,
Bleck- und Schmicdeiscn-Geschirr nach 'Art des
gußeisernen zu cmailliren. —5». Dcm Carl Eteidl,
bürgl. Handelsmann, wohnhaft in Wicn, Stadt,
Nr. « 1 8 , fül die Dauer von zwei Iahrcn , auf
die Erfindung von Knöpfen ohne Oehr, welche
aus jedem preswarcn Stoffe, als: Messing, Schild-
patte, Ho rn , Klauen u. s. w . , verfertigt werden
können, und nicht wie andere Knöpfe angenähet
werden dürfen, sondern mit einer besondern Vor-
richtung so an Stoffen aller Art befestigt werden
können, das; sie nur durch Zerreißen des Stoffes
selbst von demselben losgebracht werden. —> <j. Dem

Anton Wyrostek, Zymotechniker, wohnhaft in
Ustron, Teschner Kreises in k. k. Schlesien, für
die Dauer von zwei Jahren, auf die Erfindung
von Tabakpfeifen, in welchen der Tabak von
unten nach oben brenne, der Rauch kälter wie bei
andern Pfeifen in den Mund komme, und wobei
der Raucher nur sehr wenig beim Mundstücke zu
ziehen brauche. — 7. Dem Franz Wanka, Bür-
ger und Bräucrmcistcr, wohnhaft in Prag , Nr.
C. 7 N H I I . , für die Dauer von zwei Jahren,
auf die Erfindung und Verbesserung in den Appa-
raten zur Erzeugung von Bier, welche im We-
sentlichen darin bestehen, daß das Bier durch, unmit-
telbar den Maischkasten auf die ganze Masse wir-
kende, indirccte Anwendung des Dampfes erzeugt,
und dabei bisher noch nicht bekannte Vortheile
gewährt werden. — 8. Dem l^n^o^po 1',e-
«ii!c:U!, Professor der deutschen Sprache und Li-
teratur am k. k. Lyceum zu Venedig, für die
Dauer von einem Jahre, auf die Erfin-
dung einer Vorrichtung, um jede Last zu trans-
portiren, welche auch längs der Ufer nicht zu sehr
gekrümmter Flüsse und Seen, in sumpfigen Ge-
genden und insbesondere auf Eisenbahnen an-
wendbar sey, und wodurch eine gesteigerte Ge-
schwindigkeit und Kraft gewonnen und eine Erspa-
rung beziclt werde. — Laidach am 27. M a i 18 l6 .

J o s e p h Freiberr v, W e i n g a r t e n ,
Landes-Gouverneur.

C a r l Graf zu W e l s p e r g R a i t c n a u
und P r i m ö r , k. k. Vice-Prasidcnl.

F r i e d r i c h R i t t e r v. K r e i z b c r g ,
k. k. Gubernialrath.

Z. 863. ( l ) Nr . l I 0 l 3 .
V e r l a u t b a r u n g .

Es kommen mit Beginn ocs Kchulj.ch-
rcs IÜ^/47 zwei Stipendien jälx'lickrr Ach'
z,q Gulden (5. M . aus dem, zur Vclpsie-
qunq und Bildung taubstummer Kinder be-
stimmen Holpheinuschen St>ftunq5fl)ndc zu
bcs.tzcn. — Diese sind für taul^lnnnie, in
K'ain od»r Kannen geborene Kinder vestimmt,
die von lhl'lich.n A.'ltll'n abstammen unl) ka-
tholisch.'r Religion si',o. Ki»bcr ak.ul)o!ischcr
AclN'rn könncn nur d.nm an dcr 3 t i f l ung
Theil n .hmln, wcnn sich Lctztcrc frciwiUig
herl)c>lass^i, ihre Kinder in dcr katholischen
Religion erziehen zu lassen. — Ferner dür-
fen die Kinder nicht unler 7 und nickt ü^cr
l'^ I ihre alt styn, und es ha^cn j°'ne den
Vorzug, welche von den Aclccrn v>rwaljVt,
ganz cnm und revl^sscn sind, d<nin durch cine
gule Biloungssähigt^lt und Gesundheit sich

(Z AmiS.-Bl. N l . 72 v. 16. Juni 1846.)
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auszeichnen. — Nebstbei wird bemerkt, daß
nach dem Willen des Stifters taubstumme
Kinder männlichen Geschlechtes vorzüglich zu
berücksichtigen find. — Uebrigens darf das auf
ein solches Stipendium Anspruch machende
Kind nicht stumpf oder blödsinnig seyn, und au«
ßer der Taubheit keine körperlichen Gebrechen
an sich haben. — Aelttrn oder Vormünder,
die sich für ihre Kinder oder Pflegebefohlenen
um Eines dieser Stipendien bewerben wollen,
haben ihre Gesuche, welche zur Nachweisung
obiger Eigenschaften mit dem Taufscheine, dem
Impfung6-und Armuthözeugnisse, dann mildem
vom Districts - Physiker auszustellenden, vom
Ortspfarrer mitzufertigenden Zeugnisse über
die Gesundheit und Lehrfähigkeit dcS Kindes
documcntirt seyn müssen, durch ihre Bezirks»
obrigkciten dem k. k. Kre>samte bis lO. Jul i l.
I . vorzulegen, welches solche sodann längstens
in 6 Tagen darauf anher leiten wirb. — Lai-
bach am 26. Ma i 1846.

3. 8 6 l . (1) Nr. 11013.
V e r l a u t b a r u n g .

M i t Beginn des Schuljahres I K " / ^ ist
ein Stipendium aus dem illyr. Blindtn>)if-
tungsfonde und zmar zur Bedeckung des vom
Blinden«Institute in Linz laut Bericht von l3 .
September l.815, für Unterricht und vollstän-
dige Verpflegung geforderten jährlichen Betra-
g«ö von MO fl. C. M . , in eben diesem Be-
trage zu besetzen. — Auf dieseü haben solche
arme blinde Kinder aus Krain und Kärnten
cinen Anspruch, welche außer der Blindheit
mit keinen andern unheilbaren Gebrechen behaf»
tet sind, 3chtt'ahigk.'it besitzen, das 6 Lebens-
iahr erreicht, das l5. über noch nicht überschrit-
ten haben. Die Vlldunqszeil dauert 6 Jahre.
— Da übrigens in diesem Institute jeder Zög-
ling beim Eintritte mit doppelte Kleidung,
Bet t - und Leibwäsche, wie auch mit einem or-
dentlichen Bette versehen s.yn muß, welch Letz-
teres demselben auch vom Institute für 15 — l6
fl . O. M . besorgt werden kann, der obgedach-
te Fond abrr dlese Auslagen zu bestrcilen nicht
vermag, so muß der Stipendist diese Verpflich-
tung auf sich nehmen und zuhalten. Gesuche um
dieses St'pendium sind bis lO. Jul i l. I . Hier-
olls eiilzubrlngen, und diese muffen mit dem
Taufscheine, dem von dem betreffenden Pfarrer
ausgestellten und von der Bezirksobrigkeit be-
stätigten Almuthszeugnifse, endlich n>it dem
vom Districts- oder Kreisarzte ausgestalten
Zeugnisse über die körperliche Gesundheit und

Bildlmgs - Fähigkeit des Kindes documentirt
scyn, und die ausdrückliche Erklärung zur Ver-
sehung des Stif t l ings mit den obenangedeute»
ten weitcrn Erfordernissen enthalten. — Laibach
am 26. Ma i l8 ' l6 .

Vermischte Verlautbarungen.
Z. 834. (3) Nr. 1442.

E d i c t .
Vom Bezirksgerichte des Herzogthmus Goti-

sch ee wird hiemit allgemein bekannt grmacht: Es sey
über Ansuchen dcs Joseph Perz von Mltlerdorf, wi-
der den Joseph Petschc'schen Verlaß von Altlag,
vesp. dessen Kurator Michael Lackncr, M . 220 fl.
c. 5. c, in die execuiivc Veräußerung der, zu dem
besagten Verlasse gehörigen, m Alllag 5ud (Z. Nr.
38 u. Rect. Nr. 662 liegenden, dem Herzogthume
Gottschee dienstbaren, auf 780 fl, geschätzten 1j8 Ur-
barhnbe sammr Wohn > und Winhschaflsgebäudcn
und einer dlibci befindlichen Schmiede gcwilUget,
und zu devcn Vornahme die Tagfahrten auf den 30.
I n m , 30. Juli und ^9. August l846, jedesmal um
«0 Uhr Vormittags im Orte Altkig mir dem Gei-
satze angeordnet worden, daß d»ese Realität erst bei
der drillen Feilbietungstagfahrt unter dem gerichtlich
erhobenen Schätzungswcnhe werde hintangegeben
werden.

Grundbuchsextract, Scha'tzungsprotocoU und
Fei'bictungsdedinglnsse können lnergerichts eingese-
hen und hievon Abschriften behoben werden.

Bezirksgericht Gottschee am 25. Mai 1846.

3. 850. (3) Nr. 430.
E d i c t .

Das k. k. Bezirksgericht Prem zu Feistriz
Macht hicmit bekannt: Es s»o »ider Anlangen des
Anlon Spellar von '.Uadailiesello, wider Johann
Sterle von Picm. <l<; i"^««. l7. d. M. , Nr. <i30,
wegen aus dem Vcrglelche voin 29. October 1844,
intab, 15. Juni v. I . , schuldiger !<!65 fl. l2 kr. <.-.
». c., in die executive Feilbictung der gegncr'scken,
zur Herrschaft Prem «nli Urb. Äir. 3 l , nun 6, nnler-
lhänigen, auf 10w ft. 20 kr. gerichtlich geschätzten
Rcalitäl sammt dazu gehörigen Ucberlanvsgninden ge-
williget, und es seyen zu deren Voi'imhme dic Tagsat-
zung'cn auf den 30. April, den 30. Mai und
den 30, I m n l. I . , jedesmal Vormittags 9 Uhr in
loco der Realität mit dem Beisätze anberaumt wor-
den, daß dieselbe bei der l . und 2. Feilbietung nur
um oder über den Schätzungswert!), bei der 3.
aber anch unter demselben hintangcgcbcn werden
wird, wozu Kauflustige zu erscheinen eingeladen
werden. Das Lchätzlmgsprotcxoll, der Grundbuchs»
extract und die Licitationsbedlngnisse können zu den
gewöhnlichen Amtsstunden in dieser Amlskanzlei ein-
gesehen werden.

K. K. Bezirksgericht Prcm zu Feistriz am ,9 .
Februar 18 «6.

A n m e rku n g. Vei der ' . und 2. Fcllblttung
Hai sich kein Kauflustiger gemeldtt.


